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RS OGH 1956/6/13 7Ob233/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1956

Norm

ABGB §1175 E

ABGB §1215

Rechtssatz

Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen zwei Lebensgefährten nach Au3ösung der Lebensgemeinschaft,

wenn ein gemeinsames Gasthaus betrieben wurde und der Mann dazu auch seine Pension zur Verfügung stellte.

Faktische Ausschaltung eines Teiles von der Geschäftsführung.
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